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Dieser Newsletter ist ein kostenloses Service unserer Kanzlei. Sie erhalten diesen Newsletter weil Sie dem Stingl-Top Audit Newsletterversand zugestimmt haben. 
Sollten Sie dieses Service nicht mehr in Anspruch nehmen wollen, genügt ein E-Mail an uns. Die Inhalte in diesem Newsletter stellen lediglich eine allgemeine 
Information dar. Stingl-Top Audit haftet nicht für Schäden, welcher Art auch immer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen entstehen. Stingl-Top Audit 
übernimmt insbesondere keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts des Newsletter. 

 

I n f o  f ü r 
E I  N N A H M E N /  A U S G A B E N - 
R E C H N E R  

 
Wien, Dezember 2017 

 
E/A-RECHNUNG UND UMSATZSTEUER-GUTSCHRIFT© 

 
Bei einer Einnahmen-Ausgaben-Rechnung gemäß § 4 Abs 3 EStG sind die 
Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben grundsätzlich mit Umsatzsteuer 
anzusetzen. 
 
Das grundsätzliche Gebot, die Bruttowerte anzusetzen, ist darauf zurückzuführen, 
dass die Begriffe Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben die gesamten 
betrieblich veranlassten Zuflüsse und Abflüsse inklusive Umsatzsteuer umfassen. 
Daher gelten bei dieser Bruttomethode allfällige Umsatzsteuergutschriften als 
Betriebseinnahmen und die Umsatzsteuerzahllasten als Betriebsausgaben 
(VwGH 26.7.2017, Ro 2015/13/0003). 
 


